
Die Super Sonntag

Anwaltsseite
>> Heute: Mietrecht

Anwaltsseite

y¥ SUPER SONNTAGSUPER SONNTAG
Seite 16 F Montag, 11. Januar 2010

 Wir vertreten Sie gerne in miet- und
 wohneigentumsrechtlichen Angelegenheiten

Nächste Sonderseite zum Thema:

Familien- und Erbrecht
erscheint am 14. Februar 2010.

Ihre Ansprechpartner:
A. Barrenstein, 
Tel.: 0241-5101-582, a.barrenstein@mail.supersonntag.de

A. Obri,  
Tel.: 0241-5101-587, a.obri@mail.supersonntag.de
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 Parkstraße 18  Fax:  0241-1 6  8 9  8 9  5

 E-Mail: dr.fischer.ac@netcologne.de
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Fristlose Kündigung
ist möglich

Kündigung bei Belästigung
Gewerbliche Nutzung ei-
nes Wohnraums.

Eine fristlose Kündigung
des Wohnraummietver-
trages ist nicht schon da-
durch begründet, dass der
Mieter Computer, Fax
und Telefon als Arbeits-
mittel für seine gewerbli-
che Tätigkeit in der Woh-
nung nutzt. Eine gewerbli-
che Nutzung stellt nur
dann einen vertragswidri-

gen Gebrauch dar, wenn
die Räume hierdurch stär-
ker als durch das bloße
Bewohnen abgenutzt wer-
den oder wenn mit dieser
Nutzung ein nicht nur
unerheblicher Publikums-
verkehr einhergeht oder
sich hierdurch sonstige
unzumutbare Nachteile
oder Belästigungen der
Mitmieter ergeben. Amts-
gericht Hamburg, Az.: 48
C 477/08 (jlp)

Zuerst
zahlen

Region. Eine mietvertrag-
liche Formularklausel,
wonach die Wohnungsü-
bergabe erst nach Zah-
lung der ersten Monats-
miete und der ersten Kau-
tionsrate erfolgen soll, ist
zulässig. Durch eine sol-
che Klausel wird der Mie-
ter nicht unangemessen
benachteiligt. Zahlt der
Mieter nämlich die Erst-
miete nicht, kann der
Vermieter nicht sofort
kündigen und er erhält die
Wohnung auch nicht so-
fort wieder geräumt zu-
rück. Deshalb ist es nicht
unbillig, wenn der Ver-
mieter vor Schlüsselüber-
gabe diese Zahlungen
vom Mieter einfordert.
Landgericht Bonn, Az.: 6
T 25/09. (jlp)

Strategien gegen Mobbing am Arbeitsplatz
Infoabend der IG Bau mit Vortrag für Betroffene - Austausch mit anderen

Aachen/Region. Mobbing
und Bossing am Arbeits-
platz sowie Grundrechte
von Arbeitnehmern ist
Thema einer Infoveran-
staltung der IG Bau Aa-
chen, die am Donnerstag,
14. Januar, 20.30 Uhr, im
DGB-Haus in Aachen,
Dennewartstr. 17, stattfin-
det.

Referent ist der Arbeits-
psychologe Thomas Kir-
chen, der in Aachen ein
Beratungspraxis gegen
Mobbing am Arbeitsplatz

und in Schulen betreibt. In
seinem gesellschaftskriti-
schen Vortrag klärt er
über das Thema auf, zeigt
Möglichkeiten gegen
Mobbing und bietet im
anschließenden Gespräch
konkrete Hilfestellungen
an. 
Initiator der Veranstal-
tung ist Tony Aklesso
Balouki, der an der Ka-
tholischen Hochschule
NRW in Aachen Soziale
Arbeit studiert und die
Ergebnisse in seinem Stu-
dienprojekt „Soziale Ar-

beit im interkulturellen
Kontext“ verarbeitet. 

Schlechte
Arbeitsbedingungen

kennengelernt

Tony Balouki stammt aus
Togo und hat an der Uni
in Lomé Philosophie und
Literatur studiert und in
seiner Heimat als Lehrer
gearbeitet. 
Wegen der politisch insta-
bilen Situation kam er
nach Deutschland und ar-
beitete zunächst als Ge-

bäudereiniger in verschie-
denen Hotels in Aachen.
„Innerhalb der drei Jahre
habe ich unter vier ver-
schiedenen Leiharbeitsfir-
men gearbeitet und wäh-
rend dieser Zeit schlechte
Arbeitsbedingungen am
eigenen Leib kennenge-
lernt, wie zum Beispiel
Kontakt mit Chemikalien
ohne Schutz, Überstun-
den fast ohne Entlohnung,
schlechte Bezahlung, täg-
licher Druck, Schikanen
und vor allem Mobbing
von Seiten der Chefs“,

erzählt Tony Balouki. 
Darüber hinaus gab es
Mobbing in der Beleg-
schaft selbst, denn viele
seiner Kollegen seien
ebenfalls Migranten, die
zumeist wegen ihrer man-
gelnden Sprachkenntnisse
sich gegenüber ihrem Ar-
beitgeber nicht wehren
können. Die Arbeiter
werden gegeneinander
ausgespielt, geben den
Druck an den Schwächs-
ten ab.
„Wegen der vielfältigen
Probleme durch Mobbing

habe ich bei den Kollegen
den Bedarf gesehen, sie zu
unterstützen, biete inzwi-
schen als Mitglied der IG
Bau, Bezirksverband Aa-
chen auch Beratungen
an“, so Balouki. 
Der Infoabend dient zum
Austausch untereinander,
dem Kontakte knüpfen
oder eventuell dem Auf-
bau einer Selbsthilfegrup-
pe. Er wendet sich jedoch
auch an alle, die das
Thema Mobbing interes-
siert.

(als)

Tony Balouki ist Initiator
eines Infoabends zum
Thema Mobbing. 

Foto: A. Schmidt

Recht des 
Vermieters?
Region. Eine formular-
mäßige Klausel in ei-
nem Mietvertrag, wo-
nach der Vermieter die
Mietsache zur Prüfung
ihres Zustandes in ange-
messenen Abständen
und nach rechtzeitiger
Ankündigung betreten
darf, ist unwirksam.
Zum einen ist der ange-
messene Zeitabstand
nicht definiert, sodass
die Klausel zu unbe-
stimmt ist. Zum ande-
ren sind Routinekon-
trollen zur Untersu-
chung der Wohnung auf
ihren Allgemeinzustand
unzulässig. 
Landgericht München
II, Az.: 12 S 1118/08. 

(jlp)
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